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 Veröffentlicht am 16.02.1977

Norm

ABGB §957

ABGB §959

ABGB §1090 IIe

Rechtssatz

Der typische Schrankfachvertrag besteht darin, daß das Geldinstitut dem Kunden unter Mitverschluß beider Teile ein

Schrankfach anbietet, es das Geldinstitut aber überhaupt nichts angeht, was in dem Fach liegt, sofern nur der Kreis der

Gegenstände, zu deren Aufnahme das Fach nach dem Vertrag bestimmt ist, nicht überschritten wird; der Kunde kann

dann sogar den Inhalt des Schrankfaches vor der Einsichtnahme durch die Bank schützen, indem er die zu

verwahrenden Gegenstände in eine gesonderte Kassette legt, zu der er allein den Schlüssel hat.
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